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W i e  n 

Das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten beehrt 

sich, zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die 

Reisegebührenvorschrift 1955 geändert wird, nachstehende 

Stellungnahme abzugeben: 

Im Rahmen der vorliegenden Novellierung sollte gleichzeitig 

§ 25b Abs. 3 RGV dahingehend geändert werden, daß auch die 

Nächtigungskosten für den Ehegatten berücksichtigt werden. Die 

Notwendigkeit ergibt sich daraus, daß bei Dienstverrichtungen 

im Ausland immer wieder die Mitnahme des Ehegatten, insbeson

dere der Ehefrau des Missionschefs aus protokollarischen 

Gründen notwendig ist, wie z.B. bei der überreichung des 

Beglaubigungsschreibens, bei Antritts- und Abschiedsbesuchen im 

Amtsbereich, Staatsbesuchen, Eröffnungen etc. Folgende 

Textergänzung des § 25b Abs. 3 Reisegebührenvorschrift wird 

angeregt: 

(3) Muß der Ehegatte .... , so gebühren dem Beamten die 

Reisekostenvergütung sowie der Ersatz der 

nachgewiesenen Nächtigungskosten auch für den 

mitreisenden Ehegatten. 

weiters gibt die Novelle zu keinen Bemerkungen Anlaß. 

Für den Bundesminister: 

HAFNER m.p. 

F.d.R.d.A. : 
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